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Vorwort 
Vorwort 
Vorwort 
Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2021/2022 von der Fakultät 
für Rechtswissenschaft der Universität Hamburg als Dissertation angenom-
men. Die Disputation fand am 26. Januar 2022 statt. Literatur, Gesetzgebung 
und Rechtsprechung befinden sich auf diesem Stand. Seitdem ist in kurzer 
Zeit sehr viel geschehen. Knapp einen Monat später, im Morgengrauen des 
24. Februars 2022, überfielen russische Truppen die Ukraine. Es folgte der 
größte Landkrieg auf dem europäischen Kontinent seit 1945. Der russische 
Angriffskrieg stellt einen Epochenbruch dar, der auch vor rechtspolitischen 
Entwicklungen nicht haltmacht. Dies berührt punktuell auch einige Aussagen 
in der vorliegenden Abhandlung. So ist die Russische Föderation seit dem 
16. September 2022 nicht mehr Vertragspartei der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK). Auch die in dieser Untersuchung nachgezeichne-
te, liberale und weltoffene Rechtsprechungstendenz der russischen Wirt-
schaftsgerichte hat kaum Aussicht auf Bestand. Denn einerseits wurde sie 
gerade mit den aus der EMRK folgenden Verpflichtungen begründet. Ande-
rerseits verheißen Krieg, Sanktionen und Gegensanktionen für die gegenseiti-
ge Urteilsanerkennung generell nichts Gutes. Die Anerkennung ausländischer 
Urteile ist nämlich, wie die nachfolgende Untersuchung aufzeigen wird, 
kaum jemals völlig frei von außen- und handelspolitischen Erwägungen und 
setzt zudem ein gewisses Grundvertrauen in die Redlichkeit ausländischer 
Justizsysteme voraus. 

Zum Gelingen der vorliegenden Untersuchung haben viele Menschen bei-
getragen. Mein Dank gebührt in erster Linie meinem verehrten Doktorvater, 
Prof. Jürgen Basedow. Er hat diese Dissertation angeregt. Er hat ihre Entste-
hung mit großem Interesse und hilfreichen Ratschlägen begleitet. Nicht zu-
letzt hat er mir auch die Möglichkeit eingeräumt, die Arbeit als sein wissen-
schaftlicher Assistent am Max-Planck-Institut für ausländisches und interna-
tionales Privatrecht zu verfassen. Leider ist Jürgen Basedow vor nur wenigen 
Wochen völlig unerwartet verstorben, sodass ihn diese Dankesworte nicht 
mehr erreichen werden. Seiner Familie gilt mein aufrichtiges Beileid. Bedan-
ken möchte ich mich ferner bei Prof. Reinhard Bork für die rasche Erstellung 
des Zweitvotums, bei den Professoren Ralf Michaels und Holger Fleischer für 
die Aufnahme dieser Arbeit in die Schriftenreihe des Instituts sowie bei 
Dr. Christian Eckl und Janina Jentz für die redaktionelle Bearbeitung. Für 



VIII Vorwort  

fruchtbare Diskussionen und viele hilfreiche Anregungen danke ich Prof. 
Hannes Rösler, Priv.-Doz. Elke Heinrich-Pendl und Dr. Matthias Pendl. 

Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass die vorliegende Dissertation 
ohne den Rückhalt meiner Liebsten nie vollendet worden wäre. Ich danke 
Irina, die mir bei der Erstellung dieser Arbeit Halt gegeben und so manche 
Entbehrung auf sich genommen hat. Von ganzem Herzen bedanken möchte ich 
mich auch bei meinen Eltern, Zbigniew und Teresa, deren liebevoller Zu-
spruch mich von Kindesbeinen an begleitet. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet. 

Düsseldorf, im Sommer 2023 Lech Kopczyński 
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Einleitung 
Die grenzüberschreitende Rechtsdurchsetzung birgt viele Tücken – ob eine 
fremde Sprache, eine ungewohnte Mentalität oder ein anderes Rechtssystem. 
Hat man all diese Hürden überwunden und hält man schließlich ein günstiges 
Urteil in seinen Händen, so bedeutet dies allerdings noch nicht, dass man auch 
zu seinem Recht kommt. Wenn ein Richterspruch nämlich in einem anderen 
Staat anerkannt oder vollstreckt werden soll, kann dieser das von einer Bedin-
gung abhängig machen, auf die man keinen Einfluss hat: Der Gegenseitigkeit. 
Entsprechend ordnet § 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO die Nichtanerkennung eines 
ausländischen Urteils an, „wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist.“1 

Gegenseitigkeitserfordernisse stellen die Anerkennung und Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen unter den Vorbehalt, dass der Urteilsstaat im 
umgekehrten Fall ebenso verfährt. Dadurch sollen ausländische Staaten dazu 
gebracht werden, inländische Urteile anzuerkennen und zu vollstrecken. Ge-
genseitigkeitserfordernisse sind also ein Druckmittel, eine „rechtspolitische 
Daumenschraube“, um das Ausland zur Achtung von Inlandsentscheidungen 
zu zwingen.2 Auf den ersten Blick scheint das vernünftig zu sein.3 Doch der 
Schein trügt. Denn Gegenseitigkeitserfordernisse treffen „notwendig immer 
den Falschen“:4 Nämlich private Kläger oder Beklagte anstelle des unkoopera-
tiven Staates. Sie bestrafen Privatpersonen für die Anerkennungsunwilligkeit 
des Urteilsstaates.5 Gegenseitigkeitserfordernisse machen folglich die Durch-
setzung privater Rechte von staatlichem Verhalten abhängig.6 Ist das zulässig? 

 
1 § 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO lautet: „Die Anerkennung des Urteils eines ausländischen 

Gerichts ist ausgeschlossen […] wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist.“ 
2 Puttfarken, Zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile deutscher Klä-

ger – verfassungswidrige Gegenseitigkeit, RIW 1976, S. 149 (150); Schack, Internationales 
Zivilverfahrensrecht, Rn. 965. 

3 In diese Richtung Schack in Bezug auf § 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO: „Auf den ersten 
Blick erscheint diese Vorschrift, die außerhalb von Staatsverträgen die Gleichheit zwi-
schen den Staaten verwirklichen will, vernünftig.“ Schack, Internationales Zivilverfahrens-
recht, Rn. 1026. 

4 v. Bar / Mankowski, Internationales Privatrecht, Bd. I, S. 389. 
5 Martiny, Handbuch des Internationalen Zivilverfahrensrechts, Bd. III/1, Rn. 1297. 
6 Sonnentag, Anerkennungs- und Vollstreckbarkeitshindernisse im autonomen deut-

schen Recht, ZVglRWiss 113 (2014), S. 83 (93): „Die Bevorzugung der politischen Inte-
ressen vor den Parteiinteressen ist strikt abzulehnen. Denn im internationalprivatrechtli-
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Die Antwort auf diese Frage hängt entscheidend davon ab, ob sich ein Staat 
dafür rechtfertigen muss, wenn er die grenzüberschreitende Durchsetzung 
privater Rechte verhindert. Nach der bisher herrschenden Prämisse war das 
nicht der Fall. Vielmehr war jeder Staat grundsätzlich frei, ausländische Urtei-
le anzuerkennen oder ihnen die Anerkennung zu verweigern.7 Obwohl Gegen-
seitigkeitserfordernisse als ungerecht,8 willkürlich9 und irrational10 bewertet 
wurden, waren sie Ausdruck einer unbeschränkten staatlichen Regelungsbe-
fugnis. Doch ob sich diese Prämisse aufrechterhalten lässt, ist fraglich. Den 
Grund hierfür bildet der zunehmende Einfluss grund- und menschenrechtli-
cher Wertungen im Internationalen Zivilverfahrensrecht, der sich auch bei der 
Urteilsanerkennung bemerkbar macht.11 Diese Entwicklung steht im Kontrast 
zum bisherigen Paradigma, das die Anerkennung und Vollstreckung von Aus-
landsentscheidungen in das freie Ermessen eines jeden Staates stellte.12 

Aus grund- und menschenrechtlicher Perspektive ist ein solches Paradigma 
problematisch. Denn darf die Rechtsdurchsetzung wirklich, sobald sie den 
Bereich einer Rechtsordnung verlässt, im staatlichen Gutdünken stehen? In 
diesem Zusammenhang suggeriert die neuere Rechtsprechung des EGMR, 
dass Vertragsstaaten der EMRK die Anerkennung und Vollstreckung auslän-

 
chen Rechtsverkehr geht es vielmehr um die Entfaltung der individuellen Rechtsstellung 
als um die Durchsetzung staatlicher Belange gegenüber dem Ausland.“ 

7 Lipstein, Recognition and execution of foreign judgments and arbitral awards, S. 41 
(41): „Generally speaking the recognition and enforcement of judgments has been, and 
remains a matter for the individual laws of States, unfettered in their discretion.“ 

8 v. Bar, Theorie und Praxis des Internationalen Privatrechts, Bd. II, § 456; Dutta, Re-
ciprocity, S. 1466 (1467); Hepting, Die Gegenseitigkeit im Internationalen Privatrecht und 
Internationalen Zivilprozessrecht, S. 249–251. 

9 Puttfarken, Zur Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Urteile deutscher Klä-
ger – verfassungswidrige Gegenseitigkeit, RIW 1976, S. 149 (150 f.). 

10 Basedow, Gegenseitigkeit im Kollisionsrecht, S. 335 (348); Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht, Kodifikation des deutschen Internationalen 
Privatrechts, RabelsZ 47 (1983), S. 595 (677). 

11 Kinsch, Human Rights and Private International Law, S. 880 (882–883); Lequette, 
Les mutations du droit international privé: vers un changement de paradigme?, Recueil des 
Cours 387 (2016), S. 351–387; Matscher, Le droit international privé face à la Convention 
européenne des droits de l’homme, S. 211 (212–214). Vgl. auch Kiestra, The Impact of the 
European Convention on Human Rights on Private International Law. 

12 Roth, in: Stein / Jonas, ZPO, § 328, Rn. 1: „Aus dem allgemeinen Völkerrecht läßt 
sich keine staatliche Anerkennungspflicht herleiten. Vielmehr liegt es in der souveränen 
Entscheidung des jeweiligen Staates, ob und unter welchen Voraussetzungen er aner-
kennt.“ Wenn sich die Regelungen des Internationalen Zivilverfahrensrechts an höherran-
gigen Wertungen messen lassen mussten, so waren das die Prinzipien des allgemeinen 
Völkerrechts. Ob exorbitante Gerichtsstände, extraterritoriale Beweisanordnungen oder 
Auslandszustellungen – bei all diesen strittigen Fragen der auslandsberührenden Prozess-
führung wurde in erster Linie um ihre völkerrechtliche Zulässigkeit gerungen. Vgl. Bertele, 
Souveränität und Verfahrensrecht, S. 1–4. 
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discher Zivilentscheidungen nicht willkürlich ablehnen dürfen.13 Dem Gläu-
biger eines ausländischen Urteils stehe vielmehr ein menschenrechtlich be-
wehrter Anspruch auf Durchsetzung seiner im Ausland errungenen Entschei-
dung zu. Ist das der Fall, dann stehen Gegenseitigkeitserfordernisse als Be-
schränkungen von Konventionsgarantien unter Rechtfertigungszwang. 

Die vorliegende Arbeit nimmt diese Rechtsprechung des Straßburger Ge-
richtshofs zum Anlass und untersucht, ob es mit den Verpflichtungen aus der 
EMRK vereinbar ist, wenn privatnützige Auslandsentscheidungen aufgrund 
von fehlender Reziprozität mit dem Urteilsstaat weder anerkannt noch voll-
streckt werden. Hierfür widmet sich der erste Teil dieser Abhandlung dem 
Gegenstand der Untersuchung: Gegenseitigkeitserfordernissen bei der Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer Urteile. Dabei wird zunächst auf-
gezeigt, welche historischen Wurzeln gesetzliche Gegenseitigkeitserforder-
nisse aufweisen und aus welchen Gründen sie entstanden sind. In einem wei-
teren Schritt wird die Geschichte und Entwicklung der deutschen Reziprozi-
tätsbestimmung in § 328 Abs. 1 Nr. 5 ZPO näher beleuchtet. Sodann folgt 
eine Betrachtung des Gegenseitigkeitsprinzips in den Rechtsordnungen des 
common law, in denen die Reziprozität zwar traditionell keine große Rolle 
spielt, wo sie aber in den USA eine gewisse Renaissance zu erleben scheint. 
Im Anschluss daran erfolgt eine rechtsvergleichende Bestandsaufnahme in 
verschiedenen europäischen Rechtsordnungen. Sodann bestimmt der zweite 
Teil der Arbeit die Vorgaben, die aus den Garantien der EMRK für die Ur-
teilsanerkennung folgen. Dadurch wird der Maßstab festgelegt, an dem sich 
jegliche Anerkennungshindernisse messen lassen müssen. Das Schlusskapitel 
führt schließlich die beiden Hauptteile der Untersuchung zusammen und 
analysiert, ob Gegenseitigkeitserfordernisse einer menschenrechtlichen Rati-
onalitätskontrolle im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung standhalten. 
 

 
13 EGMR, Entscheidung vom 29.4.2008, Nr. 18648/04 (McDonald ./. Frankreich); 

EGMR, Urteil vom 31.7.2012, Nr. 40358/05 (Sholokhov ./. Armenien und die Republik 
Moldawien). Vgl. ferner Kinsch, Enforcement as a fundamental right, NIPR 2014, S. 540 
(540); Spielmann, La reconnaissance et l’exécution des décisions judicaires étrangères et 
les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, Rev. trim. dr. h. 2011, 
S. 761 (786). 
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Kapitel 1 

Gegenseitigkeit und Urteilsanerkennung 

Kapitel 1 – Gegenseitigkeit und Urteilsanerkennung 
Das folgende Kapitel nähert sich dem Objekt der vorliegenden Untersuchung 
– Gegenseitigkeitserfordernissen bei der Urteilsanerkennung – aus verschie-
denen Perspektiven. Zunächst wird beleuchtet, wie das Gegenseitigkeitsprin-
zip als Verhaltensstrategie dafür eingesetzt werden kann, um das Verhalten 
eines anderen Akteurs zu beeinflussen (unter A.). In einem nächsten Schritt 
wird sodann aufgezeigt, wie die Reziprozität als außerrechtliches Phänomen 
Eingang in die Anerkennungsrechte vieler Staaten gefunden hat (unter B.). 
Anschließend werden die verschiedenen Ausprägungen von Gegenseitig-
keitserfordernissen bei der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer 
Urteile betrachtet: Staatsvertragsvorbehalte, die administrative Gegenseitig-
keitsfeststellung sowie die gerichtliche Gegenseitigkeitsermittlung (unter C.). 
Daran anknüpfend wird der Frage nachgegangen, welche Ziele Reziprozitäts-
vorbehalte eigentlich anstreben und welche Beweggründe ihnen zugrunde 
liegen (unter D.), bevor schlussendlich aufgezeigt wird, welche Kritik sich an 
Gegenseitigkeitserfordernissen seit jeher entzündet (unter E.). 

A. Gegenseitigkeit als Instrument der Verhaltensbeeinflussung 
A. Gegenseitigkeit als Instrument der Verhaltensbeeinflussung 
Menschliches Verhalten wird zu einem erheblichen Maße von der Gegensei-
tigkeit geprägt. Es gilt der Grundsatz des „wie Du mir, so ich Dir“. Dieses 
beherrschen Menschen ganz intuitiv: Auf freundliches Verhalten folgt eine 
freundliche Reaktion; auf unfreundliches Verhalten folgt eine unfreundliche 
Reaktion. Die soziale Interaktion wird also auf natürliche Art und Weise 
durch das Gegenseitigkeitsprinzip geprägt. Für gewöhnlich „spiegeln“ Men-
schen bis zu einem gewissen Grad das Benehmen des Gegenübers, ohne je-
doch eingehend darüber zu reflektieren. Dementsprechend wirft Robert Axel-
rod, der die Reziprozität wissenschaftlich eingehend untersuchte, die rhetori-
sche Frage auf, wie oft man wohl einen Bekannten zu sich zum Abendessen 
einladen werde, wenn dieser solche Gesten nie erwidert.1 Das Prinzip der 
Gegenseitigkeit prägt daher zwar die zwischenmenschlichen Beziehungen, 

 
1 Axelrod, The Evolution of Cooperation, S. 4 f. 
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jedoch wird es für gewöhnlich nicht mit einem dahinterstehenden strategi-
schen Kalkül eingesetzt. 

Allerdings kann die Reziprozität auch zielgerichtet als Verhaltensstrategie 
eingesetzt werden.2 Reziprozität als Mittel zur Verhaltensbeeinflussung spielt 
vor allem dort eine große Rolle, wo gleichrangige Akteure auf Kooperation 
angewiesen sind. Es ist zudem regelmäßig das einzige hierfür zur Verfügung 
stehende Mittel. Denn wenn man keine Autorität über einen anderen Men-
schen hat, ihm also weder Weisungen noch Befehle erteilen kann, so bleibt – 
abseits von Drohung oder Gewalt – gar nichts anderes übrig, als zu versu-
chen, ihn durch das eigene Verhalten zu beeinflussen.3 Um bei Axelrods Bei-
spiel der Abendessenseinladung zu bleiben: Wenn ich unbedingt einmal von 
einem Bekannten zu ihm nach Hause eingeladen werden möchte, so ist es ein 
strategisch kluger Schritt, wenn ich diesen Bekannten zunächst einmal zu mir 
zum Abendessen einlade. In diesem Fall besteht die berechtigte Hoffnung, 
dass dieser Bekannte mein Verhalten „spiegeln“ und die Einladung letztlich 
erwidern wird. Auf diese Art und Weise kann das Reziprozitätsprinzip dazu 
eingesetzt werden, um eine andere Person zu einem bestimmten Verhalten zu 
veranlassen. 

Solche reziproken Verhaltensstrategien sind durch die Spieltheorie einge-
hend wissenschaftlich analysiert worden.4 Dabei haben empirische Untersu-
chungen gezeigt, dass ein auf Reziprozität aufbauendes Verhaltensmuster eine 
erfolgversprechende Strategie darstellt, um die Kooperation eines anderen 
Akteurs zu erreichen. Den Ausgangspunkt solcher Betrachtungen bildet dabei 
das Modell des wiederholten Gefangenendilemmas (prisoner’s dilemma), das 
die Entscheidungen zweier gleichrangiger Akteure modelliert. Es bildet 
dadurch eine Konstellation ab, die im wahren Leben häufig vorkommt: Zwei 
gleichrangige Akteure würden zwar von einer Kooperation langfristig profitie-
ren – allerdings bestehen für sie starke Anreize, durch unkooperatives Handeln 
kurzfristige Vorteile einzustreichen.5 Solche Konstellationen finden sich in 
ganz verschiedenen Lebensbereichen – ob bei der Zollpolitik oder bei Rüs-

 
2 Dutta, Reciprocity, S. 1466 (1466): „‚Reciprocity‘ – a basic means of influencing the 

behaviour of other actors – is a fundamental element of human interaction.“ 
3 Hepting, Die Gegenseitigkeit im Internationalen Privatrecht und Internationalen Zi-

vilprozessrecht, S. 1–5. 
4 Für eine kurze Geschichte der spieltheoretischen Forschung vgl. Berninghaus / 

Ehrhart / Güth, Strategische Spiele, S. 1–8. 
5 Axelrod, The Evolution of Cooperation, S. 7–10. Ein Beispiel ist die Begrenzung der 

militärischen Rüstung, die langfristig für alle Staaten vorteilhaft ist. Wenn sich nämlich 
alle Staaten an eine vereinbarte Rüstungsbegrenzung halten, stehen jedem Staat größere 
finanzielle Ressourcen für andere Zwecke zur Verfügung. Kurzfristig kann es sich aller-
dings lohnen, eine solche Vereinbarung zu hintergehen und sich dadurch einen kurzfristi-
gen militärischen Vorteil zu verschaffen. 
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tungsfragen.6 Auch dort würde eine Kooperation für alle Akteure langfristig 
vorteilhaft sein – doch andererseits ist die Versuchung groß, sich durch unko-
operatives Verhalten, wie etwa durch die Einführung von Schutzzöllen oder 
durch heimliche Aufrüstung, einen kurzfristigen Vorteil zu verschaffen.7 

In solchen Konstellationen hat sich die tit for tat-Strategie als langfristig 
am erfolgversprechendsten erwiesen. Sie geht von einer kooperativen Grund-
einstellung aus, sodass der erste Schritt immer kooperativ ist. Ab dem zwei-
ten Schritt wird das Verhalten des anderen Akteurs allerdings streng reziprok 
gespiegelt: Auf kooperatives Verhalten folgt stets eine kooperative Reaktion 
– auf unkooperatives Verhalten stets eine unkooperativen Reaktion.8 Diese 
auf einer kooperativen Grundeinstellung beruhende Reziprozitätsstrategie ist 
– das zeigen spieltheoretische Erkenntnisse – am besten geeignet, um sich in 
Situationen des wiederholten Gefangenendilemmas die Kooperation des an-
deren Akteurs zu sichern.9 Eine an der Gegenseitigkeit ausgerichtete Verhal-
tensstrategie kann sich daher durchaus dafür eignen, um eine Praxis der ge-
genseitigen Urteilsanerkennung mit ausländischen Staaten herbeizuführen.10 
Denn ein auf Reziprozität basierendes Verhaltensmuster ist unter bestimmten 
Bedingungen erfolgversprechend, um einen anderen Akteur zur Kooperation 
zu bewegen. 

B. Historische Entwicklung: Herausbildung von 
Gegenseitigkeitserfordernissen 

B. Historische Entwicklung: Herausbildung von Gegenseitigkeitserfordernissen 
Ein auf Reziprozität basierendes Verhaltensmuster ist also unter bestimmten 
Bedingungen erfolgversprechend, um eine andere Person zur Kooperation zu 
bewegen. Andersherum werden Gegenseitigkeitserwägungen aber auch erst 
dann angestellt, wenn ein bestimmtes Problem als Frage der Kooperation mit 
einem anderen Akteur aufgefasst wird. Das gilt auch für die Behandlung von 
ausländischen Gerichtsentscheidungen. So bildeten sich Gegenseitigkeitser-
fordernisse erst dann heraus, nachdem die Vollstreckung von Auslandsurtei-

 
6 Gibbons, A Primer in Game Theory, S. xi-xii.  
7 Axelrod, The Evolution of Cooperation, S. 4–7; Gibbons, A Primer in Game Theory, 

S. xi; Rasmusen, Games and Information, S. 11 f. 
8 Axelrod, The Evolution of Cooperation, S. 13. 
9 Axelrod, The Evolution of Cooperation, S. 109–123. 
10 Vergleiche hierzu Pfeiffer, Kooperative Reziprozität, RabelsZ 55 (1991), S. 734 

(749–755). In diesem Aufsatz legt Pfeiffer dar, dass die Anwendung des deutschen Gegen-
seitigkeitserfordernisses vor dem Hintergrund spieltheoretischer Erkenntnisse als ineffi-
zient zu charakterisieren ist. Denn die deutsche Rechtsprechung lasse sich gerade nicht von 
einer kooperativen Reziprozität im Sinne der tit for tat-Strategie leiten – sondern von einer 
unkooperativen Grundeinstellung, weil sie im Zweifelsfall ausländische Urteile nicht 
anerkennt. Vgl. Pfeiffer, Kooperative Reziprozität, RabelsZ 55 (1991), S. 734 (749–755). 
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len als eine Angelegenheit zwischen Urteils- und Vollstreckungsstaat angese-
hen worden ist. Voraussetzung hierfür war eine zwischenstaatliche Perspekti-
ve auf die grenzüberschreitende Urteilsvollstreckung, die durch drei Aspekte 
begünstigt wurde: Durch die Art und Weise der Auslandsvollstreckung im 
Wege der Rechtshilfe (unter I.), durch den Einfluss und die Überhöhung der 
Souveränitätsidee (unter II.), sowie durch die Einordnung der grenzüber-
schreitenden Urteilsvollstreckung als völkerrechtliche Frage (unter III.). 

I. Prozeduraler Hintergrund: Vollstreckung auf Rechtshilfewege durch 
„Bittbriefe“ 

Bereits vor der Einführung von gesetzlichen Gegenseitigkeitserfordernissen im 
19. Jahrhundert fand die Auslandsvollstreckung auf eine Art und Weise statt, 
die Reziprozitätserwägungen beförderte. So wurden Erkenntnisse fremder 
Gerichte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation auf Grundlage soge-
nannter „Bittbriefe“ (litterae mutui compassus) vollstreckt. Hierfür schickte 
der Richter, der das Urteil gesprochen hatte, dem Gericht, in dessen Bezirk die 
Vollstreckung stattfinden sollte, einen „Bittbrief“, in dem er darum bat, seine 
Entscheidung zu vollstrecken. Der ersuchte Richter stand vor der Frage, ob er 
diesem Gesuch entsprechen sollte. Hierfür sprach, dass er in Zukunft vielleicht 
ebenfalls in eine vergleichbare Situation geraten könnte – und dann auf das 
Wohlwollen seines Richterkollegen angewiesen sein würde. Dieses wurde ihm 
durch eine Erklärung verdeutlicht, die solchen „Bittbriefen“ häufig beigefügt 
war: Einer Versicherung, wonach im entgegengesetzten Fall ein Urteil des 
ersuchten Gerichts vollstreckt werden würde (assertio reciproci).11 

Auf der anderen Seite sprach nicht viel gegen eine Vollstreckung des Rich-
terspruchs – insbesondere gab es bei Urteilen aus anderen Territorien des 
Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation keine Souveränitätsbedenken.12 
Da nämlich alle Landesfürsten nominell unter der Oberhoheit des Kaisers 
standen, wurde der ersuchende Richter nicht als Funktionsträger einer frem-
den Macht angesehen, sondern als Kollege.13 Daher lag es nahe, ihm aus 

 
11 Foelix, Traité du droit international privé, Rn. 296: „En Allemagne, durant 

l’existence de l’empire germanique, chacun des États qui le composaient prêtait la main à 
l’exécution des jugements rendus dans toute l’étendue de l’empire; à cet effet, le juge qui 
avait prononcé adressait une commission rogatoire à celui du lieu où l’exécution devait se 
faire.“ v. Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Bd. II, Rn. 409; Marti-
ny, Handbuch des Internationalen Zivilverfahrensrechts, Bd. III/1, Rn. 27. 

12 Allerdings wurde nach gemeinem Recht kaum zwischen Rechtshilfeersuchen aus an-
deren Staaten des Heiligen Römischen Reiches und solchen außerhalb der Reichsgrenzen 
differenziert. Vgl. v. Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Bd. II, 
Rn. 409, Fn. 3. 

13 Juenger, The Recognition of Money Judgments in Civil and Commercial Matters, 36 
Am. J. Comp. L. (1988), S. 1 (5 f.): „The medieval revival of Roman law and the idea of a 
Holy Roman Empire favored recognition, because a judgment handed down abroad was 
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